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S A T Z U N G 
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für  

die öffentliche Wasserversorgung der 
Stadt Dissen am Teutoburger Wald 

 
Wasserabgabensatzung (WAS) 

 
(Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 11 vom 15.06.2001, Seite 170) 

 1. Änderungssatzung vom 29.10.2001, Amtsblatt Nr. 21 vom 15.11.2001, Seite 419 
 2. Änderungssatzung vom 25.11.2002, Amtsblatt Nr. 23 vom 16.12.2002, Seite 410 
 3. Änderungssatzung vom 24.11.2003, Amtsblatt Nr. 23 vom 15.12.2003, Seite 253 
 4. Änderungssatzung vom 22.11.2004, Amtsblatt Nr. 23 vom 15.12.2004, Seite 301 
 5. Änderungssatzung vom 26.09.2005, Amtsblatt Nr. 23 vom 15.12.2005, Seite 304 
 6. Änderungssatzung vom 30.10.2006, Amtsblatt Nr. 21 vom 15.11.2006, Seite 319 
 7. Änderungssatzung vom 10.12.2007, Amtsblatt Nr. 24 vom 31.12.2007, Seite 306 
 8. Änderungssatzung vom 15.12.2008, Amtsblatt Nr. 24 vom 31.12.2008, Seite 304 
 9. Änderungssatzung vom 15.12.2009, Amtsblatt Nr. 24 vom 31.12.2009, Seite 340 
 10. Änderungssatzung vom 08.11.2010, Amtsblatt Nr. 22 vom 30.11.2010, Seite 236 
 
 
 

Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in 
der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.03.2001 (Nds. GVBl. S. 112) und der §§ 5, 6 und 8 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabensetzes (NKAG) in der Fassung vom 
11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 29) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.1997 
(Nds. GVBl. S. 374) hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in sei-
ner Sitzung vom 21.05.2001 folgende Satzung beschlossen: 

 
Abschnitt I 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt die Wasserversorgung als eine einheitliche öffentliche 

Einrichtung nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Wasserversor-
gung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
(Wasserversorgungssatzung) vom 21.05.2001  

 
(2) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

 
1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage (Wasserversorgungsbeiträge); 
 

2. Kostenerstattungen für Hausanschlüsse (Aufwendungsersatz); 
 

3. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Was-
serversorgungsanlage (Wassergebühren). 
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Abschnitt II 
Wasserversorgungsbeitrag 

§ 2  
Grundsatz 

 
(1) Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, 

für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage Wasserversorgungsbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftli-
chen Vorteile. 

 
(2) Der Wasserversorgungsbeitrag deckt nicht die Kosten für den Hausan-

schluss (Anschlussleitung von der Versorgungsleitung bis zur Hauptab-
sperrvorrichtung hinter dem Wasserzähler auf dem zu versorgenden 
Grundstück). 

 
§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen werden können und für die 

 
1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie be-

baut oder gewerblich genutzt werden dürfen, 
 

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten 
baulichen Entwicklung in der Stadt zur Bebauung oder gewerblichen 
Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsäch-

lich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn 
die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 

bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

(1) Der Wasserversorgungsbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maß-
stab berechnet. 

 
(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grund-
stücksfläche – in tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Be-
bauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das erste 
Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 120 % der Grund-
stücksfläche – in Ansatz gebracht. 
 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als einge-
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schossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonder-
heiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, 
so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je ange-
fangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks als ein Vollge-
schoss gerechnet. 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutz-
bar ist; 

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungspla-
nes, wenn für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausrei-
chen - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Sat-
zungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden 
kann; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) 

und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtflä-
che des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der je-
weiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine 
Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehören-
den Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßi-
gen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
 

5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmä-
ßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerb-
lichen Nutzung entspricht; 
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6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne 
oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauer-
kleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Fest- und Sportplätze, Friedhö-
fe nicht aber Flächen für die Landwirtschaft) oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-

zung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist und bei Grundstü-
cken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die 
Grundfläche der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen 
Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück 
erfolgt; 

 
8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechts-

verbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher 
Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zu-
gelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche 
des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung 
(Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, 
wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die wasserversorgungs-
relevant nicht nutzbar sind. 

 
 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-
gen (Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2) 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe 

der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in 
allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl auf ganze Zahlen aufgerundet; 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse 
noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-
stimmt ist, wenn 
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aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse, 

bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenend-
hausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umge-
bung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhande-
ne (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) – c); 

 
2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 

untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt wer-
den, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 
3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) 

sowie Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassen-
zahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vor-
handene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vor-
handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) 
bzw. lit. c); 

 
4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise inner-

halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), 
wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse; 
 

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der 
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechts-

verbindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 3 Nr. 8) wasserversorgungsrele-
vant nutzbar sind, 
a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollge-

schosse, 
b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn 

die Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß enthält, 

jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 8. 
 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der 
Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie beste-
hen für 

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
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2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Be-
stimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage beträgt 

1,19 DM/m² (0,61 EUR/m²) bzw. brutto 1,38 DM/m² (0,71 EUR/m²). 
 

(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung und Erweiterung der Wasserversor-
gungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes 
in einer besonderen Satzung festgelegt. 

 
§ 6 

Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtig-
te beitragspflichtig. 

 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und  
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflich-
tig. 

 
(2) Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage für das zu versorgende Grundstück. 

 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen 

Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen 
verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen 
worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu 
verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

 
§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 
 

Der Wasserversorgungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die 
Erhebung einer Vorausleistung. 
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§ 10 

Ablösung 
 

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die 
Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten 
Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 

 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 
abgegolten. 
 
 

Abschnitt III 
Erstattung der Kosten für Hausanschlüsse 

§ 11 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung, Veränderung oder Beseitigung der 
Hausanschlüsse an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage (An-
schlussleitung von der Hauptversorgungsleitung bis zur Absperrvorrichtung 
hinter dem Wasserzähler) sind der Stadt in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. 

 
§§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsan-
spruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 

 
§ 12 

Fälligkeit 
 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
Abschnitt IV 

Wassergebühr 
§ 13 

Grundsatz 
 

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird 
eine Wassergebühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche 
Wasseranlage angeschlossen sind oder aus dieser Wasser entnehmen. 

 
 
§ 14 

Gebührenmaßstab 
 
(1)Die Wassergebühr wird in Form einer Grundgebühr und einer Leistungs-  

gebühr erhoben. 
1. Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasser-

zähler bemessen. 
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2. Die Leistungsgebühr wird nach der Wassermenge bemessen, die aus 

der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommen wird. Berech-
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Wasser. 

 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt. 
 
(3) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird 

die Wassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs 
des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 
Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 
§ 15 

Gebührensätze 
 

(1) Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlage wird für jeden vorhande-
nen Wassermesser eine monatliche Grundgebühr erhoben. Sie beträgt für 
einen Wassermesser der Leistung (stündliche mögliche Durchlaufleistung 
in cbm): 

 
 Nettobetrag Betrag  

einschl. USt. 
bis einschließlich 10 cbm 3,00 EUR 3,21 EUR 
über 10 cbm 7,00 EUR 7,49 EUR 
Verbundmesser 52,00 EUR 55,64 EUR 

 
 Für Standrohrwassermesser: 
 

 Nettobetrag Betrag 
einschl. USt. 

für jede erste angefangene Woche 
der Benutzung 

11,00 EUR 11,77 EUR 

für jede weitere angefangene  
Woche der Benutzung 

2,00 EUR 2,14 EUR 

 
 Für Bauwasserzähler wird die monatliche Grundgebühr auf das Dreifache 

der Grundgebühr für Wassermesser mit den entsprechenden Leistungen 
festgesetzt. 

 
 
(2) Die Verbrauchgebühr beträgt für das Jahr 2011 für jeden vollen cbm Was-

ser: 
 

Nettobetrag Betrag 
einschl. USt. 

1,12 EUR 1,20 EUR 
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§ 16 

Wassergebühren für Baudurchführungen pp. 
 

(1) Für Wasser, das bei der Herstellung von Gebäuden oder sonstigen Anla-
gen verwendet wird (Bauwasser), wird eine Verbrauchsgebühr entspre-
chend der Wasserzählung erhoben. 

(2) Die Kosten für das Aufstellen und Abbauen von Einrichtungen zur vorüber-
gehenden Wasserentnahme sind der Stadt zu erstatten. Neben der Lei-
stungsgebühr ist für jeden angefangenen Kalendermonat die Grundgebühr 
nach § 15 Abs. 1 zu entrichten. 

 
§ 17 

Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt 
an dessen Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grund-
stücks. Gebührenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur 
Nutzung des Grundstücks Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind 
Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Be-

ginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen 
Pflichtigen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über 
den Wechsel (§ 23 Abs. 1) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben 
dem neuen Verpflichteten. 

 
§ 18 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen ist oder in den Fällen des § 16 
mit der Herstellung der Entnahmeeinrichtungen. Sie erlischt, sobald der 
Hausanschluss oder die Wasserentnahmeeinrichtung beseitigt worden ist. 

 
§ 19 

Erhebungszeitraum 
 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebühren-
schuld entsteht. 

 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermen-

gen erhoben wird (§ 14 Abs. 2), gilt als Berechnungsgrundlage für den Er-
hebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 
31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 
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§ 20 

Veranlagung und Fälligkeit 
 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind 
zweimonatliche Abschlagszahlungen zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 
Abschlagszahlungen wird von der Stadt durch Bescheid nach den Berech-
nungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so 

wird der Abschlagszahlung diejenige Wassermenge zugrunde gelegt, die 
dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen 
Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der Stadt auf de-
ren Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige 
der Aufforderung nicht nach, so kann die Stadt den Verbrauch schätzen. 

 
(3) Die Wassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 

der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung 
der Abschlagszahlungen. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abga-
ben angefordert werden. 

 
(4) Die Wassergebühren für Baudurchführungen pp. (§ 16) sind innerhalb ei-

nes Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig und können 
zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 
(5) Mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der Abgabenberechnung, 

der Ausfertigung und Versendung von Abgabenbescheiden sowie der Ent-
gegennahme der zu entrichtenden Abgabe wird die RWE Plus AG in Essen 
beauftragt. 

 
 

Abschnitt V 
Schlussvorschriften 

§ 21 
Umsatzsteuer 

 
Zusätzlich zu den nach dieser Satzung zu erhebenden Abgaben ist – so-
weit sie der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und nicht bereits als Bruttowert 
angegeben – die Umsatzsteuer an die Stadt zu entrichten. 

 
§ 22 

Auskunftspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt bzw. dem von 

ihr Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Er-
hebung der Abgaben erforderlich ist. 

 
(2) Die Stadt bzw. der von ihr Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. 

Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu er-
möglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
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(3) Soweit sich die Stadt bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten 
bedient, haben die Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich die Stadt bzw. 
der von ihr nach § 20 Abs. 5 Beauftragte zur Feststellung der Wassermen-
gen nach § 14 Abs. 2 die Verbrauchsdaten von dem Dritten mitteilen bzw. 
über Datenträger übermitteln lässt. 

 
 

§ 23 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl 

vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 
anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Ab-

gaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 24 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten 
sowie zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung 
(§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren An-
schriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeich-
nung; Wasserverbrauchsdaten) gemäß §§ 9 und 10 Nds. Datenschutzge-
setz (NDSG) vom 17.06.1993 (Nds. GVBl. Nr. 19, S. 141) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.1997 (Nds. GVBl. S. 528) durch die Stadt zuläs-
sig. 

 
(2) Die Stadt darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, 

des Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung be-
kannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in 
Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entspre-
chenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufver-
fahren erfolgen kann. 

 
§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 

 
1. entgegen § 20 Abs. 2 Satz 2 trotz Aufforderung der Stadt den 

Verbrauch des ersten Monats nicht mitteilt; 
 

2. entgegen § 22 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-
ben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
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3. entgegen § 22 Abs. 2 verhindert, dass die Stadt bzw. der von ihr Beauf-

tragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe 
verweigert; 

 
4. entgegen § 23 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grund-

stück nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 
 

5. entgegen § 23 Abs. 2 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anla-
gen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Ab-
gabe beeinflussen; 

 
6. entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Be-

seitigung solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000,00 DM1 ge-
ahndet werden. 

 
§ 26 

In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Abgabensatzung tritt mit § 10 am Tage nach der Bekanntmachung, 
mit dem gebührenrechtlichen Teil zum 1.01.2002 und im Übrigen rückwir-
kend zum 1.01.1996 in Kraft. Gleichzeitig treten die entsprechenden Vor-
schriften der Wasserabgabensatzung vom 8.12.1975 i. d. F. vom 
12.12.2000 außer Kraft. 

 
(2) Für die Zeit vom 1.01.1996 bis zum Tage der Bekanntmachung dieser Sat-

zung wird der nach den Vorschriften in §§ 4 und 5 dieser Satzung zu be-
rechnende Wasserversorgungsbeitrag der Höhe nach auf die sich aus der 
Wasserabgabensatzung vom 8.12.1975 i. d. F. vom 12.12.1995 ergebende 
Beitragshöhe beschränkt. 

 
Dissen am Teutoburger Wald, 21.05.2001 
 

STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD 
 

(Siegel) 
 
 
(Hartmut Nümann)                                                           (Ulrich Strakeljahn) 
   Bürgermeister                                                                 stv. Stadtdirektor 

 

                                            
1 nachrichtlich 10.225,84 Euro 


